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Drittes Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes* 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Telemediengesetzes 

Das Telemediengesetz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179, 251), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von ge-
richtlichen oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle der Nichtver-
antwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unberührt. Das Fern-
meldegeheimnis nach § 88 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren. 

(4) Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, 
um das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verletzen und besteht für 
den Inhaber dieses Rechts keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines 
Rechts abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem betroffenen 
Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 die Sperrung der Nutzung von Informationen 
verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern. Die Sper-
rung muss zumutbar und verhältnismäßig sein. Ein Anspruch gegen den 
Diensteanbieter auf Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten für die 
Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruchs nach Satz 1 besteht außer in 
den Fällen des § 8 Absatz 1 Satz 3 nicht.“ 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können sie insbe-
sondere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf 
Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung 
in Anspruch genommen werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die 
Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche.“ 

                                                
* Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-

schaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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bb) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 findet“ durch die Wörter „Die 
Sätze 1 und 2 finden“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 dürfen von einer Behörde nicht ver-
pflichtet werden, 

1. vor Gewährung des Zugangs 

a) die persönlichen Daten von Nutzern zu erheben und zu speichern (Re-
gistrierung) oder  

b) die Eingabe eines Passworts zu verlangen oder  

2. das Anbieten des Dienstes dauerhaft einzustellen.  

Davon unberührt bleibt, wenn ein Diensteanbieter auf freiwilliger Basis die Nutzer 
identifiziert, eine Passworteingabe verlangt oder andere freiwillige Maßnahmen 
ergreift.“  

Artikel 2 

Evaluierung 

Die Bundesregierung wird zwei Jahre nach Inkrafttreten evaluieren, ob das Ziel die-
ses Gesetzes erreicht wurde und dabei insbesondere untersuchen, ob der neu geschaffe-
ne Anspruch auf Sperrung der Nutzung von Informationen in § 7 Absatz 4 des Telemedi-
engesetzes ein wirksames Instrument darstellt zur Wahrung der Interessen der Rechtein-
haber. Über das Ergebnis wird sie dem Bundestag Bericht erstatten.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


